
  Landesrecht 

 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 2 

Bundesland 

Kärnten 

Kurztitel 

Kärntner Vergnügungssteuergesetz 

Kundmachungsorgan 

LGBl.Nr. 63/1982 

Typ 

LG 

§/Artikel/Anlage 

§ 1 

Inkrafttretensdatum 

25.11.1982 

Abkürzung 
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Index 

36 Gemeindeabgaben 

Text 

§ 1 
Allgemeines 

(1) Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten für Gemeinden, die mit Verordnung des 
Gemeinderates Vergnügungssteuern auf Grund bundesgesetzlicher Ermächtigung in Hundertsätzen des 
Eintrittsgeldes (§ 5 Abs. 1 und 2) ausschreiben. 

(2) Die Gemeinden, die eine Verordnung nach Abs. 1 erlassen, werden ermächtigt, von den 
weitergehenden Ermächtigungen dieses Gesetzes Gebrauch zu machen. 

(3) Die Ausschreibung und die Verwaltung der Vergnügungssteuern fallen in den eigenen 
Wirkungsbereich der Gemeinde. 
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